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Amtlicher Teil 
 
 

1. Verwaltungsvorschriften und Bekanntmachungen des Sächsischen Staatsministeri-
ums der Justiz und für Europa und sonstiger Stellen, die den Geschäftsbereich der 

Justiz betreffen 
 
 

Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa 
über das Absehen von Strafverfolgung und Strafvollstreckung bei auszuliefernden 

oder abzuschiebenden Ausländern (§§ 154 b, 456 a StPO) 
(VwV Absehensentscheidung bei Ausländern - VwV AbsAus) 

 
Vom 21. Juli 2011 

 
 

I. Anwendungsbereich 
 
1. In Strafverfahren gegen ausländische Staatsangehörige,  
 
a) deren Auslieferung gemäß § 12 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1537), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S.
2274) geändert worden ist, bewilligt oder  
 
b) deren Ausweisung nach §§ 53, 54 und 55 des Gesetzes über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von 
Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 
(BGBl. I S. 162), das durch Artikel 4 Absatz 5 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2437) geändert worden ist, be-
standskräftig angeordnet ist,  
 
ist zu prüfen, ob von der Erhebung der öffentlichen Klage gemäß § 154 b StPO oder von der Strafvollstreckung gemäß § 456 a 
StPO abgesehen werden kann. Hiervon soll in geeigneten Fällen nach Maßgabe der folgenden Grundsätze Gebrauch ge-
macht werden. 
 
2. Der bestandskräftigen Ausweisung stehen dabei insbesondere gleich  
 
a) die Zurückschiebung gemäß § 57 AufenthG, 
 
b) die Abschiebung gemäß § 58 AufenthG, 
 
c) die Abschiebungsanordnung gemäß § 58a AufenthG, sofern keine Abschiebungsverbote entgegenstehen, 
 
d) die vollziehbare Abschiebungsandrohung gemäß § 59 AufenthG, sofern keine Abschiebungsverbote entgegenstehen, 
 
und 
 
e) die bestandskräftige Feststellung der Ausreisepflicht gemäß § 7 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von 
Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU) vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950, 1986), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 26. Februar 2008 (BGBl. I S. 215) geändert worden ist, 
 
soweit die nachstehenden Vorschriften sinngemäß auf diese Maßnahmen angewendet werden können. 
 
 

II. Absehen von der Strafverfolgung (§ 154b StPO) 
 
1. Voraussetzungen 
 
Die Einstellung des Strafverfahrens gemäß § 154b StPO kommt in den in Ziffer I genannten Fällen regelmäßig in Betracht, 
wenn nicht das öffentliche Interesse wegen der Schwere der Tat oder der Gefährlichkeit des Beschuldigten die Durchführung 
des Strafverfahrens gebietet. Vom Vorliegen des öffentlichen Interesses ist daher in der Regel bei folgenden Verfahren auszu-
gehen: 
 
a) Verfahren wegen Straftaten gegen das Leben, wegen Menschenhandels oder vergleichbar schwerer Delikte, 
 
b) Verfahren wegen gewerbs- und bandenmäßig begangener Straftaten, 
 
c) Verfahren gegen Beschuldigte, die entgegen einem Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Aufenthaltsgesetz erneut 
in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind, es sei denn eine Einstellung des Verfahrens ist im Hinblick auf einen unmit-
telbar den Aufenthalt beendende Maßnahme wie z.B. eine Zurückschiebung oder Abschiebung angezeigt, 
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d) Verfahren wegen einer Straftat des Einschleusens von Ausländern nach §§ 96, 97 AufenthG, 
 
e) Verfahren, bei denen für den Fall der Durchführung des Strafverfahrens die Anordnung einer freiheitsentziehenden Maß-
regel der Besserung und Sicherung nach §§ 63, 64 StGB zu erwarten ist. Die Einstellung des Strafverfahrens gemäß § 154b 
StPO kommt, insbesondere bei einer vorläufig untergebrachten Person, die für die Allgemeinheit gefährlich ist, erst dann in
Betracht, wenn ausreichende Vorsorge für Sicherung oder Behandlung des Beschuldigten im Ausland getroffen worden ist. 
Vor einer Einstellung nach Satz 2 ist die Zustimmung der Generalstaatsanwaltschaft einzuholen. 
 
2. Verfahren  
 
a) Von der Strafverfolgung kann schon vor Abschluss der Ermittlungen abgesehen werden, wenn die wesentlichen Beweise 
gesichert sind und eine Einstellung des Verfahrens nach anderen Vorschriften ausscheidet. 
 
b) Wird der Staatsanwaltschaft eine Ausweisungsverfügung bekannt oder ist sie nach der Praxis der zuständigen Auslän-
derbehörde zu erwarten, so hat die Staatsanwaltschaft von sich aus mit der zuständigen Behörde Verbindung aufzunehmen, 
wenn die Anwendung des § 154b StPO in Betracht kommt. 
 
c) Im Falle des § 154b Abs. 3 StPO ist über das Absehen von Strafverfolgung unverzüglich nach Bestandskraft oder Voll-
ziehbarkeit der Ausweisungsverfügung eine Entscheidung zu treffen. 
 
d) Treten die Voraussetzungen des § 154b StPO erst nach Erhebung der öffentlichen Klage ein und soll von der Strafverfol-
gung abgesehen werden, ist nach § 154b Abs. 4 Satz 1 StPO bei dem zuständigen Gericht die vorläufige Einstellung des 
Verfahrens zu beantragen.  
 
e) Der Beschuldigte soll darauf hingewiesen werden, dass das Verfahren wieder aufgenommen werden kann, wenn er in die 
Bundesrepublik Deutschland zurückkehrt. 
 
f) Die Staatsanwaltschaft teilt der Ausländerbehörde den voraussichtlichen Zeitpunkt der Verfolgungsverjährung mit. Die 
Ausländerbehörde ist zu bitten, die Staatsanwaltschaft zu verständigen, falls ihr bis zum Eintritt der Verfolgungsverjährung 
bekannt wird, dass sich der Beschuldigte erneut im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aufhält. 
 
g) Die Staatsanwaltschaft leitet die im Einzelfall zur Sicherung der Strafverfolgung im Falle der Rückkehr des Beschuldigten 
in das Bundesgebiet zweckmäßigen Fahndungsmaßnahmen ein. 
 
 

III. Absehen von Strafvollstreckung (§ 456 a StPO) 
 
1. Voraussetzungen 
 
a) Von der Vollstreckung einer zeitigen Freiheitsstrafe kann ganz oder schon vor Verbüßung der Hälfte abgesehen werden, 
wenn neben der Verurteilung eine in dem Verfahren erlittene Freiheitsentziehung oder die Auslieferung, Ausweisung oder 
Abschiebung selbst zur Einwirkung auf den Verurteilten und zur Verteidigung der Rechtsordnung ausreichend erscheinen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, ob der Verurteilte für die abgeurteilte oder für eine andere Tat im Ausland eine weitere 
Strafe zu erwarten hat.  
 
b) Ein Absehen von Vollstreckung vor Verbüßung der Hälfte kann insbesondere in Betracht kommen, wenn 
 
aa) bei Fortsetzung der Vollstreckung mit der bedingten Entlassung der Verurteilten gemäß § 57 Abs. 2 StGB zum Halbstra-
fenzeitpunkt zu rechnen wäre oder 
 
bb) die Vollstreckung der Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt war und der Widerruf der Bewährungsaussetzung allein 
auf der Verletzung von Auflagen und Weisungen oder auf einer neuen Straftat beruht, die nicht zu einer Freiheitsstrafe geführt 
hat. 
 
c) Nach Verbüßung der Hälfte einer zeitigen Freiheitsstrafe ist in der Regel von der weiteren Vollstreckung abzusehen. Eine 
darüber hinausgehende Vollstreckung kommt nur dann in Betracht, wenn aus besonderen, in der Tat oder in der Person des 
Verurteilten liegenden Gründen oder zur Verteidigung der Rechtsordnung eine nachhaltige Vollstreckung geboten ist. In die-
sen Fällen kann jedoch nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafzeit von der weiteren Vollstreckung abgesehen werden. 
 
d) Bei lebenslanger Freiheitsstrafe kommt ein Absehen von weiterer Vollstreckung in der Regel nicht vor Verbüßung von 15 
Jahren in Betracht. In Ausnahmefällen kann schon vor diesem Zeitpunkt gemäß § 456 a StPO verfahren werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn der Verurteilung eine Konflikttat zugrunde lag, der Gesundheitszustand des Verurteilten schwerwiegend 
beeinträchtigt oder nicht sicher ist, dass eine vollziehbare Ausweisungsverfügung auch zu einem späteren Zeitpunkt durchge-
setzt werden kann. Das Absehen von der weiteren Vollstreckung lebenslanger Freiheitsstrafe bedarf bei einer Verbüßungszeit 
von unter 15 Jahren der Zustimmung der Generalstaatsanwaltschaft. 
 
e) Für die Vollstreckung der Jugendstrafe gelten die Bestimmungen unter a) bis c) entsprechend, soweit nicht im Hinblick 
auf § 88 JGG eine frühere Entscheidung angemessen ist. 
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f) Bei einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung ist für jeden Einzelfall möglichst frühzeitig zu 
prüfen, ob von der Vollstreckung gemäß § 456a StPO abgesehen werden kann. Bei einer in einem psychiatrischen Kranken-
haus oder einer Entziehungsanstalt untergebrachten Person, die für die Allgemeinheit gefährlich ist, kommt ein Absehen von 
der Vollstreckung erst dann in Betracht, wenn ausreichende Vorsorge für deren Sicherung oder Behandlung im Ausland ge-
troffen worden ist. Vor einer Entscheidung nach Satz 2 ist die Zustimmung der Generalstaatsanwaltschaft einzuholen. 
 
2. Verfahren 
 
a) Die Vollstreckungsbehörde prüft von Amts wegen, ob von der Vollstreckung abgesehen werden kann. Sie setzt sich hier-
zu mit der Ausländerbehörde in Verbindung, um festzustellen, ob gegen den Verurteilten eine Ausweisungsverfügung ergan-
gen ist oder ob mit dem Erlass einer solchen Verfügung gerechnet werden kann. Die Mitteilungspflichten gegenüber der Aus-
länderbehörde nach § 87 Abs. 2 und 4 Aufenthaltsgesetz und § 74 der Verordnung zur Durchführung des Zuwanderungsge-
setzes vom 25. November 2004 (BGBl. I S. 2945) sind zu beachten. 
 
b) Sind mehrere Strafen zu vollstrecken, so setzen sich die zuständigen Vollstreckungsbehörden miteinander in Verbindung, 
um Einvernehmen über das weitere Vorgehen und die Dauer der Vollstreckung herbeizuführen. Bei der Berechnung des maß-
geblichen Zeitpunkts gemäß § 456 a StPO ist von der insgesamt zu vollstreckenden Strafe auszugehen. 
 
c) Die Maßnahme nach § 456 a StPO soll möglichst so frühzeitig angeordnet werden, dass die zur Entlassung und Auswei-
sung oder Abschiebung notwendigen Vorbereitungen der Vollzugsanstalt und der Ausländerbehörde rechtzeitig getroffen 
werden können und sich die sonst von Amts wegen gebotene Prüfung der bedingten Entlassung nach §§ 57, 57 a StGB, § 88 
JGG erübrigt. 
 
d) Die Vollstreckungsbehörde teilt das Absehen von weiterer Vollstreckung gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 der Strafvollstre-
ckungsordnung (StVollstrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2001 (BAnz. Nr. 87 S. 9157), in Kraft gesetzt 
durch die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium der Justiz über die Strafvollstreckungsordnung vom 20. 
März 2001 (SächsAbl. 2001, Blattnummer 15, S. 446), der zuständigen Ausländerbehörde alsbald mit und unterrichtet sie über 
den noch zu vollstreckenden Strafrest und den Zeitpunkt der Vollstreckungsverjährung. Die Ausländerbehörde ist zu bitten, die 
Vollstreckungsbehörde zu verständigen, falls ihr bis zum Eintritt der Vollstreckungsverjährung bekannt wird, dass sich der 
Verurteilte erneut im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aufhält. 
 
e) Die Vollstreckungsbehörde ergreift geeignete Maßnahmen für den Fall, dass der Verurteilte in das Bundesgebiet zurück-
kehrt und die Fortsetzung der Vollstreckung notwendig wird. In der Regel trifft sie eine Anordnung über die Fortsetzung der 
Vollstreckung und legt einen Suchvermerk im Bundeszentralregister nieder (§ 17 Abs. 1 Satz 2 StVollstrO). In geeigneten 
Fällen kann ein Vollstreckungshaftbefehl  erlassen und der Verurteilte zur Festnahme ausgeschrieben werden. Der Verurteilte 
ist eingehend darüber zu belehren, dass für den Fall seiner Rückkehr die Nachholung der Vollstreckung angeordnet ist und 
Fahndungsmaßnahmen eingeleitet sind (§§ 456a Abs. 2 Satz 4 StPO, 17 Abs. 2 Sätze 2 bis 4 StrVollstrO). 
 
f) Wird von der Vollstreckung der Freiheitsstrafe nach § 456 a Abs. 1 StPO nicht abgesehen, so unterrichtet die Vollstre-
ckungsbehörde, wenn die Staatsanwaltschaft die Aussetzung des Strafrestes nach § 57 Abs. 1 StGB befürwortet oder bean-
tragt, die zuständige Ausländerbehörde unverzüglich über den in Betracht kommenden Entlassungszeitpunkt, damit diese in 
die Lage versetzt wird, die Ausweisung und Abschiebung des Verurteilten vorzubereiten und durchzuführen. Das Gleiche gilt 
für den Fall, dass die Strafvollstreckungskammer entgegen der ablehnenden Stellungnahme der Staatsanwaltschaft eine die 
Aussetzung der Reststrafe gewährende Entscheidung getroffen hat.  
 
 

IV. Verhältnis zu anderen Verfahren 
 
1. Die Regelungen 
 
a) über das Absehen von der Vollstreckung gemäß § 456a StPO, 
 
b) für die Vollstreckungshilfe nach § 71 IRG und 
 
c) über die Möglichkeiten der Überstellung verurteilter Personen nach dem Übereinkommen vom 21. März 1983 über die 
Überstellung verurteilter Personen und nach dem Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter 
Personen vom 18. Dezember 1997 und nach dem Schengener Durchführungsübereinkommen stehen rechtlich selbständig 
nebeneinander. 
 
2. § 456a StPO stellt in der Regel ein einfacheres Verfahren als das Vollstreckungshilfeverfahren nach § 71 IRG oder die 
Überstellung nach dem vorgenannten Übereinkommen dar. Während bei § 456 a StPO allein die Vollstreckungsbehörde oder 
der Vollstreckungsleiter über die Maßnahme entscheidet und die Einwilligung des Verurteilten nicht vorliegen muss, ist bei der 
Überstellung nach dem Übereinkommen eine Einigung mit dem Vollstreckungsstaat über die Überstellung sowie gegebenen-
falls die Zustimmung des Verurteilten erforderlich. Auch wird die Vollstreckung im Urteilsstaat durch die Übernahme der verur-
teilten Person durch den Vollstreckungsstaat ausgesetzt (Artikel 8 Abs. 1 des Übereinkommens). Im Falle des § 456 a StPO 
hingegen können die Vollstreckungsbehörde oder der Vollstreckungsleiter mit der Absehensverfügung die Fortsetzung der 
Vollstreckung für den Fall anordnen, dass der Verurteilte in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zurückkehrt. 
 
3. Ist ein Überstellungsverfahren nach dem vorgenannten Übereinkommen eingeleitet und treten nachträglich auch die Vor-
aussetzungen für die Anwendung des § 456 a StPO ein, so ist vor einem Absehen von der weiteren Vollstreckung dem 
Staatsministerium der Justiz und für Europa auf dem Dienstweg zu berichten und dessen Entscheidung abzuwarten. 
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V. Inkrafttreten 
 
Die Verwaltungsvorschrift tritt am 1. September 2011 in Kraft. Die Verwaltungsvorschrift über das Absehen von Strafverfol-
gung und Strafvollstreckung bei auszuliefernden oder abzuschiebenden Ausländern (§§ 154 b, 456 a StPO) vom 25. April
1996 tritt zur selben Zeit außer Kraft. 
 
 
Dresden, den 21. Juli 2011 
 
 
Der Staatsminister der Justiz und für Europa  
Dr. Jürgen Martens 
 
 

Ungültigkeitserklärung einer Bestallungsurkunde für Dolmetscher und Übersetzer  
gemäß Ziffer III Nr. 5 Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der 
Justiz zum Sächsischen Dolmetschergesetz (VwV Dolmetscher) vom 29. August 2008 

 
 
Die durch den Präsidenten des Landgerichts Dresden ausgestellten Bestallungsurkunden vom 2. Februar 2004 und 20. Mai 
2008 des Dolmetschers und Übersetzers für die russische Sprache Wladimir Litvinov werden hiermit für ungültig erklärt. 
 
Dresden, den 10. August 2011 
 
Der Präsident des Oberlandesgerichts Dresden 
 
 

Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa 
zur Änderung der Verwaltungsvorschrift zur statistischen Erfassung von Angelegen-

heiten des Betreuungsrechts (VwV Betreuungsstatistik) 
 

Verwaltungsvorschrift zur Änderung der VwV Betreuungsstatistik vom 16. August 2011 
 

Bezug: VwV Betreuungsstatistik vom 15. September 2010, Az.: 1441-I2-9119/93, (nicht 
veröffentlicht) 

 
 
Der Ausschuss für Justizstatistik hat die Änderung der Erläuterungen zur Betreuungsstatistik beschlossen. Aus diesem Anlass 
wurde die VwV Betreuungsstatistik überarbeitet und neu gefasst. Die geänderte VwV Betreuungsstatistik steht den Gerichten 
als elektronisches Dokument zur Verfügung und wird in REVOSax (Vorschriftenverwaltung) sowie im Intranet der Justiz einge-
stellt. 
 
Die Verwaltungsvorschrift zur Änderung der VwV Betreuungsstatistik ist mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten. 

 
 

2. Stellenausschreibungen 
 
Bewerbungen um die nachfolgend genannten Stellen sind binnen drei Wochen ab Erscheinen des Justizministerialblattes 
auf dem Dienstweg zu richten an das 
 

Sächsische Staatsministerium 
der Justiz und für Europa 

Abteilung I 
Hospitalstraße 7 
01097 Dresden. 

 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Europa sieht Bewerbungen entgegen, um folgende Stellen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen: 
 

eine Stelle 
einer Oberstaatsanwältin/eines Oberstaatsanwalts (R 2) 

bei der Staatsanwaltschaft Zwickau 
 
 

eine Stelle 
einer Richterin/eines Richters am Landessozialgericht (R 2) 

beim Sächsischen Landessozialgericht 
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Die Ausschreibungen richten sich ausschließlich an Beschäftigte des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministeri-
ums der Justiz und für Europa, die sich bereits in einem Richter- oder Beamtenverhältnis auf Lebenszeit befinden.  
 
Bewerberinnen/Bewerber werden gebeten, bereits in der Bewerbung ihre Zustimmung zur Einsichtnahme in ihre Personal-
akten durch die am Auswahlverfahren beteiligten Stellen zu erklären. 
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt. 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Europa hat sich die Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Frauen 
werden daher ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. 

 
 

3. Notare und Rechtsanwälte 
 
Amtssitzverlegung 
 
Notarin Richter, Kerstin, von Flöha nach Zschopau 
 
Entlassung auf Antrag des Notars (§§ 48 BNotO) 
 
Notar S t u b e n r a u c h, Jürgen, in Zittau 
 
 

Die sächsische Justiz betrauert den 
Tod des Rechtsanwalts 

Dr. Gerhard Baatz. 

 
 

Die sächsische Justiz betrauert den 
Tod des Rechtsanwalts 

Bernd Brauser-Jung. 

 
 
Neuzulassungen 
 
B e c k e r, Christoph, in Rackwitz 
D i n h  V a n, Phuong Thao, in Dresden 
F a b i a n, Antje Christine, in Dresden 
F r i e d r i c h, Sebastian Stephan, in Leipzig 
G ö t h, Samuel Narada, in Zwickau 
H a b e r m a n n, Anke, in Leipzig 
J ä c k e l, Norman, in Leipzig 
L a n g e, Philipp Moritz, in Leipzig 
M a r x, Daniel Achim, in Leipzig 
M u s t e r, Katja, Dresden 
T e m p e l, Andreas Sebastian, in Dresden 
Dr.  W a g n e r, Claus, in Dresden 
 
In Sachsen aufgenommene Mitglieder (§ 27 Abs. 3 BRAO) 
 
B e r g e r, Andreas, in Meerane 
LL.M.  D a m m, Matthias, in Dresden 
LL.M.  K ü b l e r, Sylvia, in Leipzig 
R e i n e c c i u s, Reinhard, in Pirna 
S c h l o s s h a n, Dierk, in Dresden 
 
In andere Rechtsanwaltskammern aufgenommene Mitglieder (§ 27 Abs. 3 BRAO) 
 
D i e f e n t h a l, Susanne, in Frankfurt 
W e s t p h a l, Kathleen, in die RAK Brandenburg 
 
Widerruf wegen Verzicht (§ 14 Abs. 2 Nr. 4 BRAO) 
 
B ü l l e s b a c h, Hans-Peter, in Leipzig 
E n z m a n n, Bert, in Coswig 
J a n o w s k i, Astrid, in Leipzig 
L i e n e r t, Mario, in Chemnitz 
M a t z, Wolfgang, in Dresden 
R i e d e l, Heike, in Dresden 
S t e h r, Christian, in Chemnitz 
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Sonstige Widerrufe 
 
W i r t h, Stefan, in Leipzig 
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